
Tagesordnung  
 

der 6. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienst ag, 14. März 2006, 16.00 Uhr,  
Hütte der Begegnung der Ev. Kirchengemeinde Übach-P alenberg-West,  

Schulstraße 46, 52531 Übach-Palenberg, Marienberg 
 
 
Öffentliche Sitzung:  
   
1. Die Ev. Kirchengemeinde Übach-Palenberg-West stellt ihr „Bauwagenprojekt“ der 

aufsuchenden Jugendarbeit vor 
2. Vorstellung der Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Kreis 

Heinsberg 
3. Antrag der SPD-Fraktion gemäß § 5 der Geschäftsordnung zu der Schulsozialarbeit an den 

Berufskollegs 
4. Bericht über die Entwicklung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 
5. Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 12 der Geschäftsordnung zu den 

Kürzungsplänen der Landesregierung im Bereich Kinder, Jugend und Familie 
6. Anfrage der Fraktion der SPD gemäß § 12 der Geschäftsordnung zu den Kürzungen im 

Geltungsbereich des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) 
7. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 5 der Geschäftsordnung zu dem 

Pilotprojekt „Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren“ 
8. Bewilligung von Zuschüssen an die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 
 
 
Nichtöffentliche Sitzung:  
 
9. Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung über die Vergabe der Jugendhilfeplanung 
 
 



Erläuterungen zu  der 6. Sitzung 

des Jugendhilfeausschusses am 14. März 2006

Beratungsfolge Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss 14. März 2006

Tagesordnungspunkt 1:

Die Ev. Kirchengemeinde Übach-Palenberg-West stellt ihr „Bauwagenprojekt“ der
aufsuchenden Jugendarbeit vor

Die Ev. Kirchengemeinde wird über ihre Erfahrungen mit diesem seit dem Jahr 2002 bestehenden
Projekt der aufsuchenden Jugendarbeit berichten.
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Beratungsfolge Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss 14. März 2006

Tagesordnungspunkt 2

Vorstellung der Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Kreis
Heinsberg

Seit dem 01.07.2005 besteht die Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender
im Kreis Heinsberg.  Der Arbeitsgemeinschaft gehören der Kreis Heinsberg sowie die
Arbeitsagentur für Arbeit Aachen an. Sie ist zuständig für die Bewilligung der Grundsicherung
nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) an Arbeitssuchende und deren Familien. Das SGB II
sieht in besonderer Weise die Förderung von jungen Menschen bis zum  25. Lebensjahr vor. 

Die Arbeitsgemeinschaft wird ihre Aufgaben und Zuständigkeiten darstellen. 
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Tagesordnungspunkt 3:

Antrag der SPD-Fraktion gemäß § 5 der Geschäftsordnung zu der Schulsozialarbeit an
den Berufskollegs

Der Antrag der Fraktion der SPD im Kreistag gemäß 5 der Geschäftsordnung vom 22.12.2005
ist als Anlage 1 zu Tagesordnungspunkt 3 beigefügt. 

Die SPD-Fraktion bittet mit vorgenanntem Antrag, die Thematik Schulsozialarbeit an den
Berufskollegs des Kreises Heinsberg im Jugendhilfeausschuss zu behandeln.  Der Antrag enthält
eine Beschlussempfehlung für den Jugendhilfeausschuss, und zwar wie folgt:

1. Die Schulsozialarbeit an den Berufsbildenden Schulen in Trägerschaft des Kreises wird -
den festgestellten Bedarfen folgend - ausgebaut. 

2. An den Berufskolleg-Standorten Geilenkirchen und Erkelenz wird unverzüglich jeweils eine
Vollzeitkraft für den Bereich der Schulsozialarbeit eingestellt. 

Der Antrag wird umfangreich begründet. Insoweit wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 

Die Verwaltung des Jugendamtes nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung:

        I. Allgemeines

1. Beschreibung des Arbeitsfeldes Schulsozialarbeit

2. Zusammenarbeit der Schulsozialarbeit mit den Allgemeinen Sozialen Diensten der im Kreis
Heinsberg bestehenden Jugendämter 

3. Zuständigkeit Dritter

4. Finanz- und haushaltsrechtliche Darstellung 

5. Personalsituation in der Gesamtverwaltung

      II. Bewertung und Beschlussempfehlung der Verwaltung des Jugendamtes
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1. Beschreibung des Arbeitsfeldes Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit hat die schulische, berufliche und soziale Integration von individuell
beeinträchtigten und/oder sozial benachteiligten jungen Menschen zum Ziel. Bei den
Schülern/innen handelt es sich um junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer
Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße
auf Unterstützung angewiesen sind. Zu den sozial Benachteiligungen zählen all die
Faktoren,  die dazu beitragen, eine gleichberechtigte Teilnahme an der Gesellschaft zu
behindern, wie z. B. Armut, Herkunft aus sozial problematischen Familien, fehlende oder
nicht ausreichende Schulabschlüsse, unzureichende deutsche Sprachkenntnisse.

Zu den individuellen Beeinträchtigungen gehören Lernschwächen und Behinderungen,
Drogenabhängigkeit, Verhaltensauffälligkeiten, Überschuldung, aber auch verstärkt
seelische Störungen. Der Schwerpunkt der Sozialarbeit an den Berufskollegs liegt in der
Mitarbeit bei folgenden Klassen:

1. Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr
Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitklasse. In dieser Klasse ist es möglich, den
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 zu erreichen.
(Berufskolleg Geilenkirchen 1 Klasse  mit  16 Schülern/innen, 
Berufskolleg Erkelenz           2 Klassen mit 32 Schülern/innen)

2. Berufsgrundschuljahr Hauswirtschaft
Diese Klasse baut auf die Vorklassen auf, so dass hier der Schulabschluss 10 A oder
10 B erreicht werden kann. Der Übergang von Schule zu einer Berufsausbildung oder
einer Beschäftigung wird individuell vorbereitet.
(Berufskolleg Geilenkirchen 18 Schüler/innen)
 

3. Jungarbeiterklassen
Es handelt sich um Schüler/innen, die arbeitslos sind.
Für diese Schüler/innen besteht Berufsschulpflicht (einmal in der Woche).
(Berufskolleg Erkelenz   120 Schüler/innen, 
Berufskolleg Geilenkirchen 185 Schüler/innen).

Die Hauptarbeit besteht in der Beratung im Vorfeld der Aufnahme in eine Vorklasse
gemeinsam mit den Bereichsleitern und Klassenlehrern. In einer ersten Anamnese wird
gemeinsam mit den Schülern und Eltern die bisherige Biographie und deren besondere
Schwierigkeiten erfragt, um die Motivation und Zielsetzung des Schülers zu erkunden und
zu stärken. 

Darüber hinaus werden Projekte und Klassenfahrten organisiert sowie im Rahmen der
Teamarbeit gemeinsame Unterrichtsgestaltung, kollegiale Fallberatung und Konferenzen.
Die Einzelfallberatung umfasst  eine Anamnese und Förderdiagnostik, um auch hier einzelne
Ziele für den Jugendlichen zu formulieren und eine spezifische Förderung zu beschreiben.
Bei Bedarf wird eine psychosoziale Einzelberatung angeboten. 
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Die Aufgabenerledigung der Schulsozialarbeit  erfolgt  an den beiden Berufskollegs von
jeweils einer sozialpädagogischen Fachkraft mit einem Beschäftigungsumfang von 19,25
Stunden/Woche.

2. Zusammenarbeit mit den Allgemeinen Sozialen Diensten der im Kreis Heinsberg
bestehenden Jugendämter
Die Schulsozialarbeit leistet einen wichtigen Beitrag im präventiven Bereich. Durch
Einzelfallberatung können soziale Auffälligkeiten erkannt und Lösungsansätze entwickelt
werden. Wenn das Beratungsangebot der Schulsozialarbeit nicht ausreichend ist, wird auf
die Allgemeinen Sozialen Dienste der im Kreis Heinsberg bestehenden Jugendämter in den
Städten Erkelenz, Heinsberg und Hückelho ven sowie des Kre isjugenda mtes
zurückgegriffen. Die Bezirkssozialarbeiter werden im Einvernehmen mit dem Jugendlichen
über die soziale Situation informiert und es werden den Eltern Hilfen angeboten. Die
Zusammena rbe it mit den Allgemeinen Sozialen Diensten ist kooperativ und
unproblematisch.

3.. Zuständigkeiten Dritter
Für die Berufsberatung und Berufsorientierung der Schüler/innen sind die Leistungsträger
nach den Sozialgesetzbüchern II und III zuständig.  Es handelt sich hierbei um die
Arbeitsgemeinschaft Arbeitssuchender im Kreis Heinsberg sowie den Geschäftsstellen der
Arbeitsagentur Aachen. Die Zuständigkeit richtet sich danach, von wem der Jugendliche
oder junge Volljährige Leistungen erhält.   30 % der Schüler/innen an den Berufskollegs
gehören dem Personenkreis nach SGB II an. Besondere Zielgruppe nach dem SGB II sind
junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr. Es gilt, diese  mittel- und langfristig von
Sozialleistungen unabhängig zu machen. Von daher soll ihnen ein besonderes
Förderungsangebot unterbreitet werden. 

In einem Gespräch zwischen der Arbeitsgemeinschaft, den Berufskollegs und dem
Jugendamt am 07.02.2006 wurden

1. die Problemlage der Berufskollegs 
und

2. die Fördermöglichkeiten durch die Arbeitsgemeinschaft dargestellt.

Es wurde vereinbart, kurzfristig ein Verfahren zu entwickeln, damit verstärkt der
Personenkreis nach dem SGB II  in den Genuss von Förderungen kommt. Auch hat sich die
Arbeitsgemeinschaft bereit erklärt , die Kontakte zur Arbeitsagentur herzustellen, damit
auch diese wiederum intensiv Berufsberatung an den Berufskollegs anbietet. Dieses
Angebot wurde im letzten Jahr praktisch nicht mehr durchgeführt.

Die Arbeitsgemeinschaft überprüft darüber hinaus, inwieweit im Rahmen eines sogenannten
"1-Euro-Jobs" arbeitssuchende Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiter zur Unterstützung der
bestehenden Schulsozialarbeit eingesetzt werden können. 
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Seitens des Kreisjugendamtes wurde das von der Landesregierung fortgeführte Programm
"Jugend in Arbeit plus" als sehr geeignetes Instrument für die Vermittlung arbeitssuchender
Jugendlicher in Arbeit genannt. In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer
und der Handwerkskammer werden Arbe itsst ellen für arbe itssuche nde, nicht
ausbildungsfähige Jugendliche und junge Volljährige akquiriert.

Die Zuweisung der Jugendlichen erfolgt über die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitssuchende
und über die Arbeitsagentur. Die Teilnehmer  werden nach ihrer Vermittlung in Arbeit
durch Beratungsinstitutionen sozial betreut. 

4. Finanz- und haushaltsrechtliche Darstellung
Die Schulsozialarbeit ist eine Aufgabe nach § 13 SGB VIII. Die Ausgestaltung ist jedoch
eine freiwillige Leistung. Von daher darf nicht die finanzielle Entwicklung bei den übrigen
Pflichtaufgaben übersehen werden. 

Der Kreis Heinsberg finanziert überwiegend die drei im Kreis Heinsberg bestehenden
Erziehungsberatungsstellen. Zwei Erziehungsberatungsstellen erhalten Landesmittel.
Landesmittel wurden stufenweise in den Jahren 2003, 2004  und 2005 um 30.000,00 €
gekürzt. Nunmehr ist eine Kürzung  ab dem Haushaltsjahr 2006 um weitere 25.000,00 €
jährlich  beabsichtigt. 

Der Caritasverband für die Region Heinsberg e. V.  unterhält eine Werkeinrichtung für
Jugendliche mit Schulwerkstatt. Die Finanzierung erfolgt teilweise mit Landesmitteln,
jedoch überwiegend mit Kreismitteln. Die Landesmittel wurden 2004 um 35.000,00 €
gekürzt. 

In den Jahren 2004 und 2005 wurden die Landesmittel für die offene Jugendarbeit
stufenweise um ca. 31.000,00 € gekürzt. 

Aus den oben genannten Kürzungen ergibt sich eine jährliche Mehrbelastung für den
Kreishaushalt von 121.000,00 €. 

Im  Übrigen  sei  erwähnt,  dass das Land die Schulsozialarbeit bis zum Jahr 2003 mit
12.300,00 € jährlich aus Mitteln des Landesjugendplanes gefördert hat. Das Land hat sich
seit dem Jahr 2004 aus dieser Förderung vollständig zurückgezogen. 

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen soll zum
01.07.2006 geändert werden. Sollte es zu dieser Änderung kommen, ergibt sich
möglicherweise ein Einnahmeausfall bei den Elternbeiträgen von ca. 280.000,00 € jährlich.

5. Personalsituation in der Gesamtverwaltung
Neben den unter Ziffer 4. genannten Mehrbelastungen bestehen weitere Personalbedarfe
innerhalb der Kreisverwaltung von insgesamt 12,5 Stellen. Die Befriedigung der
Personalbedarfe hat nach Priorität zu erfolgen.
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      II Bewertung und Beschlussempfehlung der Verwaltung des Jugendamtes

Wie oben dargestellt ist die Schulsozialarbeit an den Berufskollegs eine wichtige und notwendige
Aufgabe. Die Aufstockung der ausgewiesenen Stellen wäre wünschenswert. Angesichts der zu
erwartenden Mehrbelastungen bei den Pflichtaufgaben und der schwierigen Personalsituation in
der Gesamtverwaltung kann die Verwaltung des Kreisjugendamtes den Antrag der SPD-Fraktion
jedoch nicht befürworten. Es sollte verstärkt darauf hingewirkt werden, die unter Ziffer 3.
dargestellten Maßnahmen zu intensivieren.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Antrag der SPD-Fraktion vom 22.12.2005 abzulehnen.









Erläuterungen zu  der 6. Sitzung 

des Jugendhilfeausschusses am 14. März 2006

Beratungsfolge Sitzungstermin

Jugendhilfeausschuss 14. März 2006

Tagesordnungspunkt 4:

Bericht über die Entwicklung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder

Die Verwaltung des Jugendamtes wird in der Sitzung über die Entwicklung im Bereich der
Tageseinrichtungen für Kinder berichten. 
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Tagesordnungspunkt 5

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 12 der Geschäftsordnung zu
den Kürzungsplänen der Landesregierung im Bereich Kinder, Jugend und Familie

Die Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 12 der Geschäftsordnung vom
15. Februar 2006 ist als Anlage 1 zu Tagesordnungspunkt 5 beigefügt. Die Verwaltung des
Jugendamtes wird in der Sitzung die Anfrage beantworten.
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Tagesordnungspunkt 6:

Anfrage der Fraktion der SPD gemäß § 12 der Geschäftsordnung zu den Kürzungen im
Geltungsbereich des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)

Die Anfrage der Fraktion der SPD gemäß 12 der Geschäftsordnung vom 16.02.2006 ist als
Anlage 1 zu Tagesordnungspunkt 6  beigefügt. Die Verwaltung des Jugendamtes wird die
Anfrage in der Sitzung beantworten. 
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Tagesordnungspunkt 7:

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 5 der Geschäftsordnung zu
dem Pilotprojekt „Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren“

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gemäß § 5 der Geschäftsordnung vom
17.02.2006 ist als Anlage 1 zu Tagesordnungspunkt 7 beigefügt. Die Verwaltung des
Jugendamtes wird zu dem Antrag in der Sitzung Stellung nehmen.
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Öffentliche Sitzung

Tagesordnungspunkt 8:

Bewilligung von Zuschüssen an die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Haushaltsstelle 1/460.71800

Der Bescheid des Landesjugendamtes über die Landesmittelzuweisung für den Zeitraum 01.01.
bis 30.06.2006 wurde mit Schreiben vom 27.01.2006 erteilt. Die Zuwendung aus dem Kinder-
und Jugendförderplan des Landes beträgt für das erste Halbjahr 2006 an die Einrichtungen der
offenen Jugendarbeit 43.315,00 €.

Dieser Betrag entspricht der Hälfte der Vorjahresförderung aus Landesmitteln.

Im Hinblick auf die Jugendhilfeplanung und den Kinder- und Jugendförderplan des Kreises,  die
beide bis Herbst 2006 erstellt sein sollen, hat die Verwaltung des Jugendamtes einen ersten
Abschlag auf die noch zu beschließende jeweilige Förderung der offenen Jugendeinrichtungen
ausgezahlt und beabsichtigt , einen weiteren Abschlag im April auszuzahlen.
Die Abschlagshöhe ist der als Anlage beigefügten Tabelle zu entnehmen.



Lfd.
Nr

Träger Landesmittel
2003

Landesmittel
2004

Landesmittel
2005

Landesmittel
Januar - Juni

2006

1. Abschlag
Febr. 2006

2. Abschlag
April 2006

 1 Ev. Kirchengemeinde
Geilenkirchen

10.058,00   7.538,13   7.387,28 3.693,80 1.846,90 1.846,90

 2 Kath. Kirchengemeinde
Geilenkirchen

  9.387,50   7.035,61   6.894,82 3.448,00 1.724,00 1.724,00

 3 Alte Schule e.V.
Höngen

10.058,00   7.538,13   7.387,28 3.693,80 1.846,90 1.846,90

 4 Ev. Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg West

10.058,00   7.538,13   7.387,28 3.693,80 1.846,90 1.846,90

 5 Stadt Übach-Palenberg 32.141,50 24.088,95 23.606,90 11.802,70  5.901,70 5.901,00

 6 Ev. Kirchengemeinde 
Wassenberg

10.058,00   7.538,13   7.387,28 3.693,80 1.846,90 1.846,90

 7 Stadt Wassenberg 16.071,00 12.044,66 11.803,60 5.901,50 2.950,90 2.950,60

 8 Ev. Kirchengemeinde
Wegberg

10.058,00   7.538,13   7.387,28 3.693,80 1.846,90 1.846,90

 9 Kath. Kirchengemeinde 
Wegberg

10.058,00   7.538,13   7.387,28 3.693,80 1.846,90 1.846,90

10 Gesamt 117.948,00 88.398,00 86.629,00 43.315,00 21.658,00 21.657,00  




